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Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda  

für das Wirtschaftsjahr 2008 
 
 
Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 
11.06.1992 (GVBI. S. 232), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Nr. 8 S. 
290) i. V. mit §§ 56 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung -ThürKO -) vom 16.08.1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Thüringer Haushaltsstrukturgesetz (GVBl. Nr. 
3 S. 58) und der §§ 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15.07.1993 (GVBl. 
Nr. 19 S. 432), zuletzt geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Eigenbetriebs-
ordnung vom 12.06.2006 (GVBl. Nr. 11 S. 407) erlässt der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulen-
roda folgende Satzung: 
 
 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt. 
 
Dadurch werden für die  
 
 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Gesamt 
(in TEuro)  Plan 2008 Plan 2008   Plan 2008  
 
a) im Erfolgsplan 

- die Erträge 3.264 3.237 6.501 
- die Aufwendungen 3.264 3.277 6.541 

 
b) im Vermögensplan 

- Mittelherkunft 550 4.091 4.641 

- Mittelverwendung 550 4.091 4.641 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Darlehen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird für das Jahr 2008 wie folgt festgesetzt: 
 
• Trinkwasserversorgung auf 0,00 Euro und für die 
 
• Abwasserbeseitigung 

- auf     150.000,00 Euro Investitionskredit für 2008 
- und 2.500.000,00 Euro Nachfinanzierung investiver Maßnahmen aus Vorjahren. 

 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2008 wird für die 
 
• Trinkwasserversorgung auf 0,00 Euro und für die 
• Abwasserbeseitigung auf    0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschafts-
plan wird auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt  
 

§ 5 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2008 in Kraft. 
 
 
Zeulenroda-Triebes, 15.02.2008 
 
(Siegel) 
 
Steinwachs 
Verbandsvorsitzender 
 
 

 

Beschluss- und Genehmigungsvermerk 

 
1. Mit Beschluss vom 14.02.2008, Beschluß-Nr.2/2008, hat die Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes WAZ Zeulenroda die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2008 be-
schlossen. 

 
2.  Das Landratsamt Greiz hat mit Bescheid vom 26.02.2008 die Genehmigung erteilt. 
 
Auslegungshinweis 

 

Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2008 liegt 2 Wochen, beginnend mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung, beim Zweckverband WAZ Zeulenroda, Alleestraße 9, 07937 Zeulenroda, zu den 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
 
 


